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Keine Steuergeschenke für Pendler 

Was in dem Urteil zur Pendlerpauschale weiter steht
Presseinformation

Schon kurze Zeit nach dem Karlsruher Urteil zur Pendlerpauschale sind bereits wieder vereinzelt Stimmen zu vernehmen, die Pendlerpauschale völlig abzuschaffen. Was auf Pendler mit einer gesetzlichen Neuregelung zukommen kann, analysiert der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL).

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Kürzung der Pendlerpauschale aufgehoben, weil die Grenze von 20 Kilometern willkürlich ist. Wer jedoch die Entscheidung in der letzten Woche darauf reduziert und von Steuergeschenken für Pendler spricht, kommt zu falschen Schlussfolgerungen. Er beachtet nicht, dass Pendler auch Fahrtaufwendungen zur Arbeit haben. Das dafür aufgewandte Einkommen steht nicht mehr zur Verfügung und deshalb verzichtet der Fiskus auf die Besteuerung zumindest eines Teils dieses Einkommens. Von zwei Arbeitnehmern mit gleichem Lohn hat derjenige, der täglich 20 Kilometer Fahrtweg zur Arbeit hat, im Jahr rund 2.000 Euro weniger Nettolohn gegenüber demjenigen, der zur Fuß zur Arbeit geht. Selbst wenn der Pendler statt des PKW mit der Bahn fährt, bleiben rund 700 Euro Differenz. Die Pendlerpauschale verringert den Lohnunterschied nur etwas. 

Nun könnte der Pendler auch zum Arbeitsort ziehen, weniger Fahrten sind schließlich ökologisch sinnvoll. Dann bräuchte es für ihn keine Pendlerpauschale mehr. Steuergesetze werden aber nicht für den Einzelfall gemacht, sondern müssen die Verhältnisse der Mehrheit berücksichtigen. Und die Feststellung, dass nicht alle Pendler zum Wohnort ziehen können, war den Verfassungsrichtern in Karlsruhe so wichtig, dass sie diese in die Urteilsbegründung aufnahmen. Die Fahrten sind notwendig, um Lohn zu erzielen. Und deshalb müssen die Kosten bei der Besteuerung grundsätzlich berücksichtigt werden, so die weiteren Ausführungen der Richter. Wollte man einen Systemwechsel, müssten auch andere berufliche Kosten vom Abzug ausgeschlossen werden. Dann gäbe es keinen Abzug für Dienstreisen, Fortbildung oder Arbeitsmittel mehr.

Vom Grundprinzip der Berücksichtigung der Wegekosten bei der Nettobesteuerung sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zwei Ausnahmen möglich. Zum ersten kann der Gesetzgeber zur Vereinfachung eine Pauschale festlegen. Die darf jedoch nicht beliebig gewählt werden, sondern hat sich am Regelfall zu orientieren. Nach den Vorgaben des Gerichts muss eine Pauschale realitätsgerecht den typischen Fall zum Maßstab nehmen. Und für viele Pendler liegt der derzeitige Satz von 30 Cent, also 15 Cent pro gefahrenen Kilometer, bereits deutlich unter ihren tatsächlichen Kosten. 

Zum zweiten kann der Gesetzgeber mit Abweichungen vom Nettoprinzip Lenkungszwecke verfolgen. Nur wird eine Streichung der Pendlerpauschale nicht dazu beitragen, dass alle in unmittelbare Nähe ihres Arbeitsortes ziehen. Deshalb kann ein solcher ökologischer Lenkungsgrund wohl kaum zur Begründung einer Streichung herhalten. Außerdem wird volkswirtschaftlich von Arbeitnehmern gerade das Gegenteil gefordert, Mobilität und Flexibilität. 

Das Bundesverfassungsgericht hat damit auch für eine gesetzliche Neuregelung Vorgaben gemacht, die eine leistungsgerechte Besteuerung sicher stellen. Gefordert ist deshalb eine sachliche Betrachtungsweise. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass der Fahrtkostenabzug nicht der Grund ist, dass das Einkommensteuerrecht so kompliziert ist. Eine vernünftige Pauschalregelung wird laut Überzeugung des NVL deshalb auch für eine Neuregelung am zweckmäßigsten sein. 
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